
 
An den 
Präsident des Nationalrates 
Mag. Wolfgang Sobotka 
Parlament 
1017    W i e n  
 
 

 

Wien, am 23. August 2018 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Kucher, Genossinnen und Genossen haben am 5. Juli 2018 unter 

der Nr. 1261/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Kosten der 

Ministerbüros im 2. Quartal 2018 gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 und 6 sowie 8 bis 10: 

 Wie viele MitarbeiterInnen waren – inklusive allfälliger Dienstzuteilungen für Projektarbeit 
etc. – in Ihrem Kabinett im 2. Quartal 2018 insgesamt beschäftigt (bitte um detaillierte 
Aufschlüsselung jeweils nach Monat, Name, Funktion und Gesamtsumme der 
Beschäftigten in Ihrem Kabinett)? 

 Auf welcher gesetzlichen Grundlage basieren die jeweiligen Dienstverhältnisse? 
 Sofern es sich um entliehene DienstnehmerInnen handelt: welcher besoldungsrechtlichen 

Einstufung für Bundesbedienstete entsprechen die jeweiligen Leihentgelte? 
 Mit welchen LeihgeberInnen bestehen Arbeitsleihverträge für wie viele Personen in Ihrem 

Kabinett? 
 Werden über die Abgeltung der Personalkosten hinaus weitere Entgelte an die 

LeihgeberInnen entrichtet bzw. zahlen LeihgeberInnen (auf Grund einer entsprechenden 
Vereinbarung oder freiwillig) Gehaltsbestandteile für die an Ihr Kabinett entliehenen 
MitarbeiterInnen auf? 

 
Im 2. Quartal 2018 waren in meinem Kabinett, exklusive Sekretariats-, Kanzlei- und Schreibkräfte, 

Kraftfahrer und Kraftfahrerinnen und sonstige Hilfskräfte, 22 Personen beschäftigt: 
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Name Rechtsgrundlage Beginn 
Vertrags- 

partner 
Funktion 

Schimanek Rene 

 

VBG 19.12.2017 Bund Kabinettschef 

Hufnagl Hartwig  

Mag. 

 

VBG/SV 1.1.2018 Bund Stv. 

Kabinettschef 

Höferl Volker 

 

VBG/SV 1.1.2018 Bund Pressesprecher 

Fischer-Kvopka Irmgard  

Mag. 

 

VBG/SV 19.12.2017 Bund Regierungskoordinatorin, 
Verbindungsstelle Parlament, 
Anfragenkoordinierung 
 

 

Lepuschitz Heimo 

 

VBG/SV 1.4.2018 Bund Medienkoordinator 

Götschober Herwig 

 

VBG/SV 19.12.2017 Bund Referent (Soziale Medien) 

Praxmarer Arndt  

MSc 

 

VBG/SV 19.12.2017 Bund Referent (Bürgerservice, 

Patentamt) 

Esterer Roland Ewald  

BSc, MSc 

 

VBG/SV 19.12.2017 Bund Referent (Straße, Maut, Weltraum, 

automatisiertes Fahren) 

Jany Oliver  

Ing. 

 

VBG/SV 8.1.2018 Bund Referent (Telekom, Breitband, 

Post, Digitalisierung) 

Treiber Harald  

Mag. 

 

VBG/SV 22.12.2017 Bund Referent (Luft, Seilbahn, 

Wasserstraßen, Schifffahrt) 

Siebeneicher Gerald  

Dr. 

 

BDG 1979 8.1.2018 Bund Referent (Regierungskoordinator, 

Verbindungsstelle Parlament, 

Anfragenkoordinierung) 

Stiller Sonja  

BA, MA, MA 

 

VBG/SV 8.1.2018 Bund Persönliche Assistentin HBM 

Weber Andreas  

DI Dr. 

 

VBG/SV 22.2.2018 Bund Referent (Forschung, Innovation, 

Technologie) 

Wertz Dietrich  

DI Dr. 

 

VBG/SV 1.3.2018 Bund Referent (Schiene, ÖBB) 

Müller Diana 

 

VBG/SV 1.4.2018 Bund Referentin (EU, Internationales) 

Hechenleitner Elisabeth VBG/SV 16.4.2018 Bund Medienkoordinatorin 

Theiler Christoph 

 

VBG/SV 19.12.2017 Bund Assistent 

Mölzer-Leitner Ines 

 

VBG/SV 19.12.2017 Bund Assistentin 

Gollenbeck Christopher 

 

VBG/SV 19.12.2017 Bund Assistent 

Acs Evelyne 

 

VBG/SV 15.1.2018 Bund Assistentin 

Schwarz Claudia 

 

VBG/SV 19.12.2017 Bund Terminsekretärin 

Ruf (ehem. Zednik)  

Julia  

 

VBG/SV 1.1.2018 Bund Terminsekretärin 
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Zu Frage 2: 
 Wie hoch waren – inklusive allfälliger Dienstzuteilungen für Projektarbeit etc. – die 

Personalkosten in Ihrem Kabinett im 2. Quartal 2018 (bitte um depersonalisierte 
Aufschlüsselung nach Funktion, jeweils nach Monat, einschließlich Überstunden, Prämien 
sowie eventuell anfallende weitere Personalkosten)? 

 
Die Personalkosten in meinem Kabinett (inklusive Sekretariats-, Kanzlei- und Schreibkräfte, 

Kraftfahrer und sonstige Hilfskräfte) beliefen sich im April 2018 auf € 174.649,43, im Mai 2018 auf 

€ 181.238,62 und im Juni 2018 (= Sonderzahlungsmonat!) auf € 271.164,14. 

 
Zu den Fragen 3 und 4: 

 Wie viele Personen waren – inklusive allfälliger Dienstzuteilungen für Projektarbeit etc.  in 
Ihrem Kabinett im 2. Quartal 2018 als Sekretariats-, Kanzlei- und Schreibkräfte, 
KraftfahrerInnen bzw. als sonstige Hilfskräfte beschäftigt (bitte um detaillierte 
Aufschlüsselung jeweils nach Monat, Name, Funktion und Gesamtsumme der als 
Sekretariats-, Kanzlei- und Schreibkräfte, KraftfahrerInnen bzw. als sonstige Hilfskräfte in 
Ihrem Kabinett Beschäftigten)? 

 Wie hoch waren – inklusive allfälliger Dienstzuteilungen für Projektarbeit etc. – die 
Personalkosten für Sekretariats-, Kanzlei- und Schreibkräfte, KraftfahrerInnen bzw. 
sonstige Hilfskräfte in Ihrem Kabinett im 2. Quartal 2018 (bitte um depersonalisierte 
Aufschlüsselung nach Funktion, jeweils nach Monat, einschließlich Überstunden, Prämien 
sowie eventuell anfallende weitere Personalkosten)? 

 
Im 2. Quartal 2018 waren in meinem Kabinett 10 Sekretariats-, Kanzleikräfte, Kraftfahrer bzw. 

sonstige Hilfskräfte beschäftigt.  

 

Funktion Beginn 

Sekretärin 22.12.2017 

Sekretärin 29.1.2018 

Sekretärin 1.2.2018 

Sekretärin 12.2.2018 

Sekretärin 14.5.2018 

Chauffeur 19.12.2017 

Chauffeur 8.1.2018 

Kanzlistin 19.12.2017 

Kanzlist 19.12.2017 

Reinigungskraft 19.12.2017 

3 von 71110/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



 

  4 

 
Die Personalkosten für diese Bediensteten beliefen sich im April 2018 auf € 30.033,14, im Mai 

2018 auf € 33.636,19 und im Juni 2018 (= Sonderzahlungsmonat!) auf € 47.737,95. 

 
Zu Frage 5: 

 Wurden für Bedienstete Ihres Kabinetts bereits Prämien oder sonstige außertourlichen 
Zahlungen ausbezahlt? 

a. Wenn ja, in welcher Höhe (bitte um Aufschlüsselung nach Funktion und 
Begründung)? 

 
Für Bedienstete meines Kabinetts wurden im 2. Quartal 2018 bzw. bis zum Stichtag 5. Juli 2018 

keine Prämien oder sonstige außertourliche Zahlungen ausbezahlt. 

 
Zu Frage 7: 

 Wie sind die jeweiligen MitarbeiterInnen in Ihrem Kabinett besoldungsrechtlich 
eingestuft/bewertet (bitte um detaillierte monatliche Aufschlüsselung nach 
Funktion/Aufgabenbereich? 

 
Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Kabinett einer Bundesministerin oder eines 

Bundesministers bzw. einer Staatssekretärin oder eines Staatssekretärs wird allgemein von 

folgenden Zuordnungen ausgegangen: 

  

Funktion Zuordnung 

Kabinettschefin/Kabinettschef Verwendungsgruppe A 1, Funktionsgruppe 7 

Stellvertr. Kabinettschefin/Stellvertr. 

Kabinettschef, 

Pressesprecherin/Pressesprecher, 

Sonderberaterin/Sonderberater 

Verwendungsgruppe A 1, Funktionsgruppen 5 und 6 

Referentinnen/Referenten Verwendungsgruppe A 1, Funktionsgruppe 3 und 4, 

Verwendungsgruppe A 2, Funktionsgruppe 7 

Terminsekretärin/Terminsekretär Verwendungsgruppe A 2, Funktionsgruppen 5 und 6 

Sekretärin/Sekretär Verwendungsgruppe A 3, Funktionsgruppen 3 und 4 

  
 
Zu Frage 11: 

 Wie viele Personen aus Ihrem Kabinett sind bereits in Leitungsfunktionen (bitte um 
Aufschlüsselung nach Name, konkreter Funktion und damit verbundenem 
Bruttomonatsgehalt)? 

 

Es sind keine Personen aus meinem Kabinett in Leitungsfunktionen. 
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Zu Frage 12: 
 Welche sondervertraglichen Regelungen bestehen mit Bediensteten Ihres Kabinetts (z.B. in 

Hinblick auf Nachzahlungen nach Ihrem Dienstende)? 

 
Es darf auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 1255/J-NR/2018 durch den Herrn 

Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport verwiesen werden. 

 

Zu Frage 13: 

 Wie viele MitarbeiterInnen in Ihrem Kabinett werden derzeit als Beschuldigte in 

Strafverfahren oder Disziplinarverfahren geführt? 

 
Ich verweise auf die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung und halte fest, dass ich 

Fragen über gerichtliche oder verwaltungsbehördliche strafbare Handlungen oder Unterlassungen, 

über den Verdacht der Begehung von Straftaten sowie über strafrechtliche Verurteilungen oder 

vorbeugende Maßnahmen und auch über damit im Zusammenhang stehende dienstrechtliche 

Sachverhalte betreffend identifizierbare natürliche Personen in keiner Weise (weder bejahend 

noch verneinend) beantworte.  

 

Zu Frage 14: 
 Wie hoch war das Bruttomonatsgehalt des Generalsekretärs entsprechend der 

Bestimmungen des Budgetbegleitgesetzes 2018 – 2019 zuzüglich etwaiger Prämien bzw. 
sonstiger außertourlicher Zahlungen im 2. Quartal 2018 (bitte um detaillierte 
Aufschlüsselung jeweils nach Monat, Bruttomonatsgehalt und Prämien bzw. sonstiger 
außertourlicher Zahlungen)? 

 
Gemäß den Bestimmungen des Budgetbegleitgesetzes 2018-2019 gebührt beamteten und 

vertraglichen Generalsekretärinnen und Generalsekretären eine Entlohnung in der Höhe des 

Fixgehalts gemäß § 31 Abs. 2 Z 3 lit. b des Gehaltsgesetzes 1956. 

  

 Zu den Fragen 15 und 16: 

 Wie viele Personen waren im 2. Quartal 2018 insgesamt dem Büro des Generalsekretärs 
(inkl. aller Sekretariats-, Kanzlei- und Schreib- und Hilfskräfte bzw. KraftfahrerInnen; inkl. 
allfälliger Dienstzuteilungen für Projektarbeit etc.) zugeteilt (bitte um detaillierte 
Aufschlüsselung nach Namen, Funktion und Aufgabenbereich)? 

 Welche Kosten sind für den Generalsekretär sowie seine MitarbeiterInnen (inkl. aller 
Sekretariats-, Kanzlei- und Schreib- und Hilfskräfte bzw. KraftfahrerInnen; inkl. allfälliger 
Dienstzuteilungen für Projektarbeit etc.) im 2. Quartal 2018 insgesamt angefallen (bitte um 
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detaillierte Kostenaufstellung jeweils nach Monat, Funktion und Aufgabenbereich sowie 
Gesamtkosten)? 
 

Im 2. Quartal 2018 waren, neben dem Herrn Generalsekretär, insgesamt 6 Personen dem Büro 

des Herrn Generalsekretärs zugeteilt. 

 

Name Beginn Funktion 

Steiner Barbara, Mag. Dr.  

(zu 50 % zugeteilt) 
1.1.2018 Büroleiterin 

Hopf Georg, Bakk.phil. 15.1.2018 Referent (Digitalisierung) 

Michulec Natalie, MA (derzeit beurlaubt), 

(zu 50 % zugeteilt) 
1.1.2018 Chief Digital Officer 

Weidlinger Werner 1.5.2018 

Referent 

(Telekommunikation, 5G, 

Breitband) 

Yakunina Anastasia, BSc 9.4.2018 Referentin  

Verlezza-Sellinger Brigitte 

(zu 50 % zugeteilt) 
1.1.2018 Assistentin 

 
 

Die Personalkosten für den Herrn Generalsekretär und für das Büro des Herrn Generalsekretärs 

beliefen sich im April 2018 auf € 24.098,58, im Mai 2018 auf € 27.816,96 und im Juni 2018 (= 

Sonderzahlungsmonat!) auf € 32.210,47, wobei die Doppelfunktion des Herrn Generalsekretärs 

sowie die Doppelzuteilungen mitberücksichtigt sind. 

 
 
 
 
 

Ing. Norbert Hofer 
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